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Vorlage öffentlich
VO/12SV/2021-1560
öffentlich

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 
Personal- und Sachkosten der 

Schwangerschaftsberatungsstelle "pro familia" 
in Wismar für das Jahr 2022 (Fö.-Nr. 01/2022)

Organisationseinheit:
Kultur, Bildung und Soziales

Datum
12.10.2021

Sachbearbeiter:
Claudia Schmitt

Verfasser:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Kultur- und Sozialausschuss Stadt 
Grevesmühlen (Entscheidung) 16.11.2021 Ö

Beschlussvorschlag
 Der Kultur und Sozialausschuss beschließt, der "pro familia" Schwangerschaftsberatungsstelle in Wismar 
einen Zuschuss in Höhe von ........... Euro zu gewähren.

Sachverhalt
 Mit Datum vom 15.06.2021 stellt die "pro familia" Schwangerschaftsberatungsstelle einen Antrag auf 
Gewährung einer Zuwendung für die Personal- und Sachkosten für das Jahr 2022.

Finanzielle Auswirkungen
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1 2021-10-12 Vorprüfung (PDF)  (öffentlich)

2 2021-06-15 Antrag  (öffentlich)
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Stadt Grevesmühlen
Amt für Kultur, Jugend, Soziales
SG Kita/ Schulen/ Jugend

Vorprüfung durch die Verwaltung von Anträgen auf Gewährung einer Zuwendung 
gemäß der Förderrichtlinie (FRL) der Stadt Grevesmühlen vom 06.11.2017

Allgemeine Angaben zum Förderantrag:

Fördernummer: 01/2022
Eingangsdatum: 15.06.2021
Antragsteller: pro familia
vertreten durch: Herr Collin
Bezeichnung der Maßnahme: Personal- und Sachkostenzuschuss für den 

Projektzeitraum vom 01.01. – 31.12.2022

Zu I. Allgemeine Fördergrundsätze:

Die pro familia Schwangerschaftsberatungsstelle mit Sitz in Wismar, bietet Ratsuchenden und 
Paaren Beratungen zu Fragen rund um das Thema Schwangerschaft, Entbindung, 
Mutterschutz, Elternzeit, Partnerschaft sowie im Konflikt bei ungewollten Schwangerschaften 
an. Bei der Prüfung des Antrages durch die Verwaltung wurde festgestellt, dass die 
aufgeführten Leistungen vom DRK in Grevesmühlen bereits angeboten werden. 

Zu II. Zuwendungsempfänger:

Pro familia Schwangerschaftsberatungsstelle stellt eine juristische Person des Privatrechts dar 
und ist als Zuwendungsempfänger zulässig.

Zu III. Antragsverfahren/Zuwendungsvoraussetzungen:

Es liegt ein formloser Antragr mit einer Originalunterschrift vor. Dem Anhang wurde eine 
Aufstellung der Gesamtfinanzierung angefügt. Der Nachweis der Vereins- und 
Unternehmenseigenschaft durch Vorlage des entsprechenden Registerauszuges wurde 
erbracht.

Zu VI. Art und Höhe der Zuwendung:

Es wurden Zuwendungen für Personal- und Sachkosten beantragt. Diese sind entsprechend 
der geltenden Förderrichtlinien zuwendungsfähig.
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Gesamtkosten:           59.221,82 €
Öffentliche Zuwendungen:           49.260,66 €
Sonstige Zuwendungen: 7.911,16 €
Eigenanteil: 2.050,00 €

Beantrage Zuwendung:    764,27 €
= ca. 37 % des verbleibenden Anteils

Gemäß der Förderrichtlinie ist eine maximale Förderung von 50% vorgesehen.
Somit ist eine Förderung in der beantragten Höhe möglich.

V. Auszahlung:

Es wurde keine Vorfinanzierung durch den Antragsteller beantragt.

Datum: 12.10.2021 Bearbeiter/in: Schmitt

3 von 6 in Zusammenstellung



4 von 6 in Zusammenstellung



5 von 6 in Zusammenstellung



Antrag_auf_Förderung_Gesamtfinanzierungsplan_2022

 Schwangerschaftsberatungsstelle Wismar 2022

Gesamtfinanzierungplan lt. Bescheid 

Finanzierung durch 

Gesamtfinanzierungsbedarf Lagus Drittmittel (LKStädte Ämter usw)+ Eigenm

davon max Förderg

EK  Personalkosten 13.025,94 €         12.451,75 €                          11.206,58 €         1.819,37 €                                      

BR  Personalkosten 34.482,32 €         34.482,32 €                          31.034,09 €         3.448,23 €                                      

Sachkosten 9.663,56 €           7.800,00 €                            7.020,00 €           2.643,56 €                                      

57.171,82 €         54.734,07 €                          49.260,66 €         7.911,16 €                                      

GS Anteil 2.050,00 €           2.050,00 €                                      

Gesamtfinanzierungsbedarf 59.221,82 €         9.961,16 €                          

Rostock ,29.04.2021 Köster

Gesamtfinanzierung
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